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 Veröffentlicht am 05.07.1995

Norm

ASVG §255 Da

Rechtssatz

Stellt der Verweisungsberuf über die rein fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse hinaus psychische Anforderungen, die

sich von der bisherigen Verwendung unterscheiden, und erfordert er Fähigkeiten, die für die bisherige Tätigkeit nicht

erforderlich waren, wie etwa organisatorische Fähigkeiten und die Fähigkeit zur Führung von Mitarbeitern, dann ist die

Verweisung nur zulässig, wenn der Versicherte über die rein fachliche Quali8kation hinaus auch über diese Fähigkeiten

verfügt.
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